
I.1. Versender

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.2. IMSOC-Bezugsnummer

I.2.a. Lokale Bezugsnummer

I.5. Empfänger

Name
Adresse
Land ISO-

Ländercode

I.3. Zentrale zuständige Behörde

I.4. Zuständige örtliche Behörde

I.7. Ursprungsland ISO-Ländercode
  

I.9. Bestimmungsland ISO-Ländercode
  

I.8. Ursprungsregion Code
  

I.10. Region des Bestimmungsorts

I.11. Versandort

Name
Adresse
Zulassungsnu
mmer
Land ISO-

Ländercode

I.12. Bestimmungsort

Name
Adresse
Zulassungsnu
mmer
Land ISO-

Ländercode

I.13. Ladeort

Name
Adresse
Zulassungsnu
mmer
Land ISO-

Ländercode

I.14. Datum und Uhrzeit des Abtransports

I.15. Transportmittel
Typ Dokument Identifikation

I.16 Entry Point

I.18. Beförderungsbedingungen

Gekühlt ☐ Umgebungstemp
eratur ☐ Gefroren ☐ Controlled 

temperature ☐

I.17. Begleitdokumente

Document Type
Bezugsnummer des 
Begleitdokuments
Ausstellungsdatum
Land
Ausstellungsort

I.19. Containernummer/Plombennummer

I.20. Waren zertifiziert für/als

Sonstiges ☐ Production ☐ Schlachtung ☐ Mast ☐
Production of petfood ☐ Vermittlung ☐ Breeding ☐ Menschlicher Verzehr ☐
Pharmazeutische Verwendung ☐ Futtermittel ☐ Künstliche Vermehrung ☐ Breeding and production ☐
Technische Verwendung ☐

I.21. Für die Durchfuhr durch ein Drittland ☐
Land ISO-

Ländercode
EU Exit 
Authority

BCP code

EU Entry 
Authority

BCP code

I.22. Für die Durchfuhr durch Mitgliedstaaten ☐
Land ISO-

Ländercode

I.23. Gesamtanzahl an Packungen I.24. Gesamtmenge I.25. Nettogesamtgewicht I.25. Bruttogesamtgewicht

I.28. Angaben zur versendeten Sendung

1. 16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH, OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, OR OF INSECTS

1602 Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht
Warenart Schlachthaus Fertigungsanlage Kühllager#1. Erzeugnis

Art Packungsanzahl Nettogewicht Chargennummer Menge
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II. Gesundheitsinformationen

Teil II: Bescheinigung

Tiergesundheit

Der/Die unterzeichnete Tierarzt/Tierärztin bescheinigt, dass die in Teil I dieser Bescheinigung bezeichneten 
Fleischerzeugnisse und bearbeiteten Mägen, Blasen und Därme folgende Anforderungen erfüllen: 

AH/P100 Erzeugnisbezogene Anforderungen

☐  
(*)ENTWE
DER:

[Sie bestehen aus Fleisch und/oder Fleischerzeugnissen einer einzigen Tierart und wurden einer 
Behandlung unterzogen, die die einschlägigen Bedingungen erfüllt.]

☐  
(*)UND/O
DER:

[Sie bestehen aus Fleisch mehrerer Tierarten, und nachdem das Fleisch vermischt wurde, wurde das 
gesamte Erzeugnis einer Behandlung unterzogen, die mindestens ebenso intensiv ist wie die 
Behandlung, die für die Fleischbestandteile der Fleischerzeugnisse festgelegt ist.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Sie wurden aus Fleisch mehrerer Tierarten hergestellt, und alle Fleischbestandteile wurden vor dem 
Vermischen einer Behandlung unterzogen, die die einschlägigen Behandlungsanforderungen für 
Fleisch dieser Tierarten erfüllt.] 

AH/P301 Erzeugnisbezogene Anforderungen

Sie enthalten folgende Fleischbestandteile und erfüllen die nachstehenden Kriterien:

Art (A) Behandlu
ng (B)

Herkunft (C)

                    
       

                    
       

                         

                    
       

                    
       

                         

                    
       

                    
       

                         

                    
       

                    
       

                         

                    
       

                    
       

                         

                    
       

                    
       

                         

☐  [AH/P400 Erzeugnisbezogene Anforderungen

Sie wurden zubereitet aus frischem Fleisch von Hausrindern; Hausschafen und Hausziegen; Hausequiden; 
Hausschweinen; nicht domestiziertem Farmwild, ausgenommen Schweine und Einhufer; nicht domestiziertem 
Wild, ausgenommen Schweine und Einhufer; nicht domestizierten Wildschweinen; und nicht domestizierten 
Wildeinhufern, und das zur Herstellung der Fleischerzeugnisse verwendete frische Fleisch erfüllt folgende 
Anforderungen:

☐ (*)ENT
WEDER:

[Es wurde einer unspezifischen Behandlung unterzogen, und:

☐ (*)ENT
WEDER:

[Es erfüllt die einschlägigen Tiergesundheits- und Hygieneanforderungen Großbritanniens und stammt 
aus einem Drittland oder – im Falle einer Regionalisierung nach dem beibehaltenen EU-Recht – einem 
Teil eines Drittlands.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es stammt aus Großbritannien.]]

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es wurde der vorgeschriebenen spezifischen Behandlung für die betreffende Art unterzogen, wurde 
gewonnen von Tieren aus einem Betrieb, der keinen Beschränkungen in Bezug auf die in der/den 
entsprechenden Veterinärbescheinigung(en) genannten spezifischen Krankheiten unterliegt und um 
den im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen kein Ausbruch solcher Krankheiten aufgetreten ist.]]

☐ [AH/P420 Erzeugnisbezogene Anforderungen (Hausgeflügel)

Sie enthalten frisches Fleisch von Hausgeflügel, einschließlich Zucht- oder Wildgeflügel, für das Folgendes gilt:

☐  [Es wurde einer unspezifischen Behandlung unterzogen, und:
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II. Gesundheitsinformationen

(*)ENTWE
DER:

☐  
(*)ENTWE
DER:

[Es erfüllt die Tiergesundheitsanforderungen, die in der Veterinärbescheinigung für die Einfuhr von 
frischem Fleisch von Hausgeflügel nach Großbritannien (GBHC330) festgelegt sind.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es stammt aus Großbritannien und erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
2002/99/EG.] ]

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es stammt aus einem für Geflügel und Geflügelerzeugnisse (poultry and poultry products) gelisteten 
Drittland und aus Betrieben oder – im Fall von erlegtem Wildgeflügel – aus Gebieten, um die zumindest 
in den vorangegangenen 30 Tagen im Umkreis von 10 km, gegebenenfalls einschließlich des Gebiets 
eines Nachbarlandes, kein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza oder der Newcastle-
Krankheit festgestellt wurde, und es wurde der spezifischen Behandlung unterzogen, die für das 
Herkunftsdrittland oder den Teil desselben für das Fleisch der betreffenden Tierart in den Tabellen 2 
bzw. 3 eines auf gov.uk veröffentlichten Dokuments betreffend Fleischerzeugnisse (meat products) im 
Einklang mit der Entscheidung 2007/777/EG festgelegt ist.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es stammt aus einem für Geflügel und Geflügelerzeugnisse (poultry and poultry products) gelisteten 
Drittland und aus Betrieben oder – im Fall von erlegtem Wildgeflügel – aus Gebieten, um die zumindest 
in den vorangegangenen 30 Tagen im Umkreis von 10 km, gegebenenfalls einschließlich des Gebiets 
eines Nachbarlandes, kein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza oder der Newcastle-
Krankheit festgestellt wurde, und es wurde der spezifischen Behandlung gemäß Abschnitt B, C oder D 
eines auf gov.uk veröffentlichten Dokuments betreffend Fleischerzeugnisse (meat products) im 
Einklang mit der Entscheidung 2007/777/EG unterzogen, vorausgesetzt, dass diese Behandlung 
intensiver ist als die in den Tabellen 2 bzw. 3 des genannten Dokuments vorgesehene Behandlung.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Es wurde der spezifischen Behandlung gemäß Abschnitt B, C oder D eines auf gov.uk veröffentlichten 
Dokuments betreffend Fleischerzeugnisse (meat products) unterzogen, die für das Herkunftsdrittland 
oder den Teil desselben für das Fleisch der betreffenden Tierart in den Tabellen 2 bzw. 3 des genannten 
Dokuments festgelegt ist, und Folgendes ist gegeben:

☐  
(*)ENTWE
DER:

[Es stammt aus Großbritannien und erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
2002/99/EG.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[[Es stammt aus einem Drittland, das in einem auf gov.uk veröffentlichten Dokument über Geflügel und 
Geflügelerzeugnisse (poultry and poultry products) für die Einfuhr von Geflügelfleisch nach 
Großbritannien aufgeführt ist, und aus Betrieben oder – im Fall von erlegtem Wildgeflügel – aus 
Gebieten, um die zumindest in den vorangegangenen 30 Tagen im Umkreis von 10 km, gegebenenfalls 
einschließlich des Gebiets eines Nachbarlandes, kein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza 
oder der Newcastle-Krankheit festgestellt wurde.]]

☐ [AH/P440 Erzeugnisbezogene Anforderungen (Hasentiere und andere Landsäugetiere)

Sie wurden gewonnen aus die einschlägigen Tiergesundheits- und Hygieneanforderungen Großbritanniens 
erfüllendem frischen Fleisch von Hasentieren und anderen Landsäugetieren aus einem Betrieb, der keinen 
Beschränkungen hinsichtlich einer Seuche, für die die betreffenden Tiere empfänglich sind, unterliegt und um den 
in den letzten 30 Tagen im Umkreis von 10 km kein Ausbruch derartiger Seuchen festgestellt wurde.]

AH/P604 Erzeugnisbezogene Anforderungen

Nach der Behandlung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um Kontaminationen zu vermeiden.

☐ [AH/P605 Erzeugnisbezogene Anforderungen

Es enthält nur Geflügelfleisch, das von Geflügel stammt, das in den 30 Tagen vor der Schlachtung nicht mit einem 
Lebendimpfstoff gegen die Newcastle-Krankheit geimpft wurde.]

Öffentliche Gesundheit

Der/Die Unterzeichnete erklärt, mit den Anforderungen der einschlägigen Vorschriften Großbritanniens vertraut 
zu sein, und bescheinigt, dass die in Teil I dieser Bescheinigung bezeichneten Fleischerzeugnisse, bearbeiteten 
Mägen, Blasen und Därme gemäß diesen Vorschriften hergestellt wurden und insbesondere folgende 
Anforderungen erfüllen:

PH/E100A Betriebsbezogene Anforderungen
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II. Gesundheitsinformationen

Der/Die Betrieb(e), aus dem/denen das/die Erzeugnis(se) kommt/kommen, arbeitet/arbeiten nach den HACCP-
Grundsätzen gemäß den Vorschriften Großbritanniens.

(*) ☐ [PH/P121 Erzeugnisbezogene Anforderungen (bearbeitete Därme)

Die bearbeiteten Mägen, Blasen und Därme wurden gemäß den Vorschriften Großbritanniens erzeugt.]

PH/MK006 Kennzeichnungsbezogene Anforderungen

Die in Teil 1 bezeichneten Erzeugnisse sind gemäß den Vorschriften Großbritanniens gekennzeichnet.

PH/MB001A Mikrobiologische Kriterien

Das/Die in Teil I dieser Bescheinigung bezeichnete(n) Erzeugnis(se) erfüllt/erfüllen die einschlägigen 
mikrobiologischen Kriterien der Vorschriften Großbritanniens.

PH/RP001 Rückstandspläne

Die Garantien aus den Rückstandsüberwachungsplänen, die Großbritannien vom Herkunftsland vorgelegt wurden, 
sind gemäß den Vorschriften des Vereinigten Königreichs erfüllt.

PH/S001 Lagerungs- und Transportanforderungen

Die Fleischerzeugnisse wurden gemäß den einschlägigen Vorschriften Großbritanniens verladen und befördert.

PH/MS003 Rohstoffbezogene Anforderungen

Die in Teil 1 bezeichneten Erzeugnisse wurden aus Rohstoffen gemäß den Vorschriften Großbritanniens hergestellt.

PH/MS301 Etikettierungsbezogene Anforderungen

Auf dem Etikett der in Teil 1 bezeichneten Erzeugnisse ist angegeben, dass sie ausschließlich aus frischem Fleisch 
von Tieren hergestellt wurden, die in Schlachtbetrieben geschlachtet wurden, die für die Ausfuhr nach 
Großbritannien zugelassen sind, oder in Schlachtbetrieben geschlachtet wurden, die speziell für die Lieferung von 
Fleisch zur vorgeschriebenen Behandlung gemäß den Vorschriften Großbritanniens bestimmt sind.

PH/D003 BSE-bezogene Anforderungen

(*)  ☐ [Wenn Material von Rindern, Schafen oder Ziegen enthalten ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt 
sein:

☐  
(*)ENTWE
DER:

(1) [Das Land oder Gebiet ist als Land bzw. Gebiet mit vernachlässigbarem BSE-Risiko 
eingestuft und

a) bei den Tieren, von denen die Erzeugnisse gewonnen wurden, gab es keine Beanstandungen bei der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung;

b) die Tiere wurden gemäß den Vorschriften Großbritanniens in Bezug auf die Zerstörung bestimmter 
Gewebe nach der Betäubung geschlachtet;

c) das Erzeugnis enthält kein spezifiziertes Risikomaterial gemäß den Vorschriften Großbritanniens und 
wurde auch nicht aus solchem Material gewonnen;

d) das Erzeugnis (*) ○ [enthält nicht Folgendes und wurde auch nicht aus solchem Material gewonnen:] 
oder (*) ○ [wurde gewonnen aus Folgendem:] Separatorenfleisch von Rindern, Schafen und Ziegen, und 
die Vorschriften Großbritanniens sind erfüllt; und

(*) [e) wenn die Tiere aus einem Land oder Gebiet stammen, das als Land bzw. Gebiet mit unbestimmtem BSE-
Risiko eingestuft ist, gilt Folgendes:

i) An sie wurden keine Tiermehle oder Grieben verfüttert, und

ii) das Erzeugnis wurde gemäß den Vorschriften Großbritanniens in Bezug auf die Kontamination mit 
Nerven- und Lymphgewebe hergestellt und gehandhabt.]] 

☐  
(*)UND/O
DER:

(2) [Das Land oder Gebiet ist als Land bzw. Gebiet mit kontrolliertem BSE-Risiko eingestuft und

a) bei den Tieren, von denen die Erzeugnisse gewonnen wurden, gab es keine Beanstandungen bei der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung;

b) die Tiere wurden gemäß den Vorschriften Großbritanniens in Bezug auf die Zerstörung bestimmter 
Gewebe nach der Betäubung geschlachtet;

das Erzeugnis enthält kein spezifiziertes Risikomaterial oder Separatorenfleisch gemäß den c)
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II. Gesundheitsinformationen

Vorschriften Großbritanniens und wurde auch nicht aus solchem Material gewonnen; und

☐  (*) [d) die Därme stammen aus einem Land oder einem Gebiet mit vernachlässigbarem BSE-Risiko und von 
Tieren, die in einem Land mit vernachlässigbarem BSE-Risiko geboren, ununterbrochen aufgezogen 
und geschlachtet wurden, und es gab keine Beanstandungen bei der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung; und

○  
(*)ENTWE
DER:

(*) [i) wenn die Därme aus einem Land stammen, in dem einheimische BSE-Fälle aufgetreten sind, 
wurden die Tiere nach dem Datum geboren, ab dem das Verbot der Verfütterung von aus 
Wiederkäuern gewonnenen Tiermehlen und Grieben an Wiederkäuer durchgesetzt wurde;] 

○  
(*)ODER

(*) [ii) wenn die Därme aus einem Land stammen, in dem einheimische BSE-Fälle aufgetreten sind, 
enthalten die Fleischerzeugnisse kein spezifiziertes Risikomaterial gemäß den Vorschriften 
Großbritanniens und wurden auch nicht aus solchem Material gewonnen.] ]]

☐  
(*)UND/O
DER:

(3) [Das Land oder Gebiet ist als Land bzw. Gebiet mit unbestimmtem BSE-Risiko eingestuft und

a) bei den Tieren, von denen die Erzeugnisse gewonnen wurden, gab es keine Beanstandungen bei der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung;

b) an die Tiere wurden keine aus Wiederkäuern gewonnenen Tiermehle oder Grieben verfüttert;

c) die Tiere wurden gemäß den Vorschriften Großbritanniens in Bezug auf die Zerstörung bestimmter 
Gewebe nach der Betäubung geschlachtet;

d) das Erzeugnis enthält weder spezifiziertes Risikomaterial noch bei der Entbeinung exponiertes Nerven- 
und Lymphgewebe oder Separatorenfleisch gemäß den Vorschriften Großbritanniens und wurde auch 
nicht aus solchem Material gewonnen; und

☐ (*) [e) die Därme stammen aus einem Land oder einem Gebiet mit vernachlässigbarem BSE-Risiko und von 
Tieren, die in einem Land mit vernachlässigbarem BSE-Risiko geboren, ununterbrochen aufgezogen 
und geschlachtet wurden, und es gab keine Beanstandungen bei der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung; und

○  
(*)ENTWE
DER:

(*) [i) wenn die Därme aus einem Land stammen, in dem einheimische BSE-Fälle aufgetreten sind, 
wurden die Tiere nach dem Datum geboren, ab dem das Verbot der Verfütterung von aus 
Wiederkäuern gewonnenen Tiermehlen und Grieben an Wiederkäuer durchgesetzt wurde;]

○  
(*)ODER

(*) [ii) wenn die Därme aus einem Land stammen, in dem einheimische BSE-Fälle aufgetreten sind, 
enthalten die Fleischerzeugnisse kein spezifiziertes Risikomaterial gemäß den Vorschriften 
Großbritanniens und wurden auch nicht aus solchem Material gewonnen.]]] 

(*) ☐  [Enthält das Erzeugnis Material von Einhufern, die als Haustiere gehalten werden, so müssen folgende 
Anforderungen erfüllt sein:

☐  
(*)ENTWE
DER:

[Das Fleisch wurde von als Haustiere gehaltenen Einhufern gewonnen, die in einem Drittland gemäß 
den Vorschriften Großbritanniens in Bezug auf Folgendes geschlachtet wurden:

• Zeitraum der Haltung in dem Drittland vor der Schlachtung;

• Verabreichung bestimmter Stoffe; und

• Überwachung bestimmter Rückstände und Stoffe.] 

☐  
(*)UND/O
DER:

[Das in den Erzeugnissen verwendete Fleisch von als Haustiere gehaltenen Einhufern wurde aus 
Großbritannien eingeführt.] ]

(*) ☐ [PH/D103 Trichinenbezogene Anforderungen

Die Fleischerzeugnisse wurden von Fleisch von Hausschweinen gewonnen, das folgende Anforderungen erfüllt:

☐  
(*)ENTWE
DER:

[Es wurde nach einer Verdauungsmethode mit Negativbefund untersucht.]

☐  
(*)UND/O
DER: 

[Es wurde einer Gefrierbehandlung unterzogen.] 
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II. Gesundheitsinformationen

☐  
(*)UND/O
DER: 

[Es stammt von Hausschweinen, die entweder aus einem amtlich als Betrieb mit kontrollierten 
Haltungsbedingungen gemäß den Vorschriften Großbritanniens anerkannten Betrieb stammen oder 
nicht entwöhnt und weniger als 5 Wochen alt sind.]]

(*) ☐ [PH/D104 Trichinenbezogene Anforderungen

Die Fleischerzeugnisse wurden aus Pferde- oder Wildschweinfleisch gewonnen, das den Vorschriften 
Großbritanniens in Bezug auf die Trichinenbekämpfung entspricht.] 

(*) Nichtzutreffendes streichen.
Certifying Officer
Name (in capital letters)
Datum der Unterzeichnung
Stempel

Qualification and title
Unterschrift
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